
Neues Gesetz zur Bekämpfung von 
Steuerumgehung verfehlt sein Ziel
Das Bundesministerium der Finanzen hat am 1. November 2016 
einen Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Steuer- 
umgehung und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 
veröffentlicht. RA Francis B. El Mourabit, LL.M. erklärt im Rahmen 
eines Interviews, warum er den Entwurf kritisch sieht.
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Das Ziel des Steuer-
umgehungsbekämp-
fungsgesetzes sei klar: 

Sogenannten Domizilgesellschaften 
– umgangssprachlich auch Briefkastenfirmen ge-
nannt – soll das Handwerk gelegt werden. Denn 
diese werden zum Teil – wenngleich nicht immer 
– für illegale Zwecke, wie zum Beispiel für Steu-
erhinterziehungen genutzt, erläutert Rechtsanwalt 
Francis B. El Mourabit. Doch vor allem im Hinblick 
auf die Geeignetheit und Angemessenheit sieht El 
Mourabit die Regelungen im Referentenentwurf 
kritisch. Das betrifft ganz wesentlich die geplanten 
erweiterten Mitteilungspflichten.

Die Erweiterung der bereits nach §138 Abs.2 AO 
vorhandenen Anzeigepflichten des Steuerpflich-
tigen bei Auslandsbeteiligungen gelten künftig 
auch für Geschäftsbeziehungen sowohl zu for-
malrechtlich als auch treuhänderisch beherrsch-
ten sog. Drittstaaten-Gesellschaften, also Ge-
sellschaften, die nicht in der EU oder der EFTA 
ansässig sind. Geplant ist, dass diese künftig nach  
§ 138 Abs. 3 AO angezeigt werden müssen, sonst 
droht ein nicht unerhebliches Bußgeld in Höhe 
von bis zu 25.000 EUR. El Mourabit hält den Buß-
geldtatbestand für unangebracht. Soweit über-
haupt steuerpflichtige Einkünfte erzielt wurden, ist 
ohnehin in Fällen des vorsätzlichen Unterlassens 
der Anzeige bereits der Tatbestand der Steuerhin-
terziehung und im Falle des leichtfertigen Unterlas-

Steuerfälle im Rahmen der Bestimmung des  
§93 Abs.1a und Abs. 7 AO. Danach sollen sämtli-
che Finanzbehörden – also nicht nur die Steuer-
fahndung – Sammelauskunftsersuchen an Dritte 
jeweils über eine noch unbekannte Anzahl von 
Sachverhalten richten und Konteninformationen 
abrufen können, wenn ein „hinreichender Anlass“ 
für die Ermittlungen besteht. „Die Anforderungen 
an einen ‚hinreichenden Anlass’ in diesem Sinne 
sind dabei gemäß dem Referentenentwurf denk-
bar gering“, erklärt El Mourabit. „Erforderlich ist 
noch nicht einmal ein strafrechtlicher Anfangsver-
dacht“. Für verfassungsrechtlich problematisch 
hält El Mourabit, dass in das Grundrecht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung von zahlreichen Per-
sonen eingegriffen wird, die in keiner Beziehung 
zu einem Fehlverhalten stehen und den Eingriff 
nicht durch ihr Verhalten veranlasst haben. „Dies 
halte ich für unangemessen. Eine Abgrenzung zur 
verfassungswidrigen präventiven Rasterfahndung 
ist meines Erachtens kaum möglich.“ El Mourab-
it weist diesbezüglich darauf hin, dass auch das 
Bundesverfassungsgericht in einem Urteil zur Be-
steuerung von Spekulationsgewinnen angemerkt 
hat, dass sich die Rechtmäßigkeit von Sammelaus-
kunftsersuchen in Abgrenzung zur unzulässigen 
Rasterfahndung für die Finanzverwaltung von 
vorneherein mit ausreichender Sicherheit nicht 
abschätzen ließe.

 „Zwar verfolgt das Bundesministerium der Fi-
nanzen einen legitimen Zweck. Die Beeinträchti-
gungen der Freiheitsrechte der Bankkunden und 
die Bürokratiekosten für die Kreditwirtschaft so-
wie die Finanzverwaltung stehen jedoch in keinem 
Verhältnis zum Nutzen“, erklärt El Mourabit ab-
schließend.  chk

RA Francis B. El Mourabit,  
LL.M. ist als Strafverteidiger und 
Unternehmensvertreter in der  
auf das Steuer- und Wirtschafts-
strafrecht spezialisierten Kanzlei 
VBB Rechtsanwälte in Düsseldorf 
und Essen tätig. Sein Tätigkeits- 
schwerpunkt liegt dabei im  
Steuerstrafrecht sowie im Bereich 
Compliance. Er ist zudem Autor 
zahlreicher Fachbeiträge zum 
Steuerrecht.RA
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einer leichtfertigen 
Steuerverkürzung erfüllt. Der 

geplante Bußgeldtatbestand ziele daher 
auf Steuerpflichtige ab, die lediglich einfach oder 
leicht fahrlässig die neuen Anzeigepflichten außer 
Acht lassen und dabei wegen fehlender Einkünfte 
noch nicht einmal eine Steuerverkürzung herbei-
geführt haben, erklärt El Mourabit. „Mit der be-
zweckten Bekämpfung von Steuerstraftaten hat 
die geplante Änderung somit letztlich wenig zu 
tun.“ 

Die neue Mitteilungspflicht des §138b AO, 
nach der inländische Kreditinstitute gegenüber 
den Finanzbehörden anzeigen müssen, wenn sie 
Geschäftsbeziehungen von inländischen Steuer-
pflichtigen zu Drittstaaten-Gesellschaften her-
gestellt oder vermittelt haben, sieht El Mourabit 
zudem als wenig geeignet an, um Steuerhinterzie-
hungen einzudämmen: „Kriminelle Steuerpflichti-
ge, die eine Domizilgesellschaft zum Zwecke der 
Steuerhinterziehung einsetzen wollen, werden 
sich einfach an ausländische Finanzdienstleister 
oder Kreditinstitute richten.“ Das Bundesfinanz-
ministerium schüre hier falsche Erwartungen.

Besonders kritisch sieht El Mourabit auch die 
geplante gesetzliche Regelung des sog. Sam-
melauskunftsersuchens und des automatisier-
ten Kontenabrufs zur Aufdeckung unbekannter 

Neues Gesetz zur Bekämpfung von  
Steuerumgehung verfehlt sein Ziel
Die Enthüllung der Panama Papers im April 2016 war ein medialer Paukenschlag. Tax Compliance ist damit end-
gültig in den Fokus der Öffentlichkeit und vor allem auch der Politik gerückt. Im Ergebnis hat das Bundesministe-
rium der Finanzen am 1. November 2016 einen Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Steue-
rumgehung und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften veröffentlicht. RA Francis B. El Mourabit, LL.M. 
erklärt im Rahmen eines Interviews, warum er den Entwurf kritisch sieht.

Briefkastenfirmen:  
Sie sind seit der Enthül-
lung der Panama-Papers 
ein Reizwort für den 
deutschen Fiskus.

Ur
fin

gu
ss

/iS
to

ck
/T

hi
nk

st
oc

k

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Gesetze/2016-11-01-StUmgBG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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 » Wie weit darf der Arbeitgeber gehen bei der 
Suche von Beweisen gegen einen Arbeitnehmer? 
Lässt sich das auf eine allgemeingültige Formel 
bringen?
 « In diesem Bereich gibt es leider noch keine 

Rechtssicherheit. Die Kontrollbefugnisse des Ar-
beitgebers – sei es durch Videoüberwachung, 
Taschenkontrollen oder Auswertung von Compu-
terdaten – werden durch das allgemeine Persön-
lichkeitsrecht der Arbeitnehmer begrenzt. Oftmals 
ist es dann eine Frage der Bewertung des Einzel-
falls, ob der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse 
hatte, auf solche Weise das Verhalten der Arbeit-
nehmer zu überprüfen. Besteht ein Betriebsrat, ist 
darauf zu achten, dass dessen Beteiligungsrechte 
nicht übersehen werden.
 » Welche Befugnisse hat der Arbeitgeber zur 

Auswertung von Computerdaten?
 « Die Befugnisse reichen nicht so weit, wie 

manche Arbeitgeber glauben – in der Praxis wird 
mitunter sorglos auf Serverdaten zurückgegriffen 
und darauf verwiesen, dass die Arbeitnehmer doch 
wüssten, dass alles gespeichert werde. Speziell 
beim Thema Internetnutzung und E-Mail sind viele 
Rechtsfragen noch ungeklärt. Das beginnt schon 
mit der Diskussion darüber, ob der Arbeitgeber als 
Anbieter von Kommunikationsdiensten zu gelten 
hat, wenn er die private Internet- und E-Mail-Nut-
zung gestattet. Je nach Beurteilung dieser Frage 
sind die Kontrollmöglichkeiten bei Fehlverhalten 
u. U. stark eingeschränkt und der Arbeitgeber 

der Arbeitgeber bei regelgerechtem Verhalten der 
Arbeitnehmer nämlich auch nicht damit rechnen, 
bei einer Kontrolle private Daten vorzufinden.
 » Auch das Bundesdatenschutzgesetz kann 

den Arbeitnehmer davor schützen, dass ihm Er-
kenntnisse aus Kontrollen zum Verhängnis wer-
den. Welche Fälle sind hier zum Beispiel konkret 
denkbar?
 « Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) enthält 

detaillierte Vorgaben dazu, wann eine Erhebung 
und Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
zulässig ist. Auch tatsächliche Handlungen wie 
Taschenkontrollen können als Datenerhebung an-
zusehen sein und unterliegen dann den strengen 
Vorgaben des BDSG. Man muss sich jedenfalls von 
der Vorstellung lösen, dass eine Datenerhebung 
nur vorliege, wenn ein Computer beteiligt ist. Ist 
eine Datenerhebung und Verarbeitung rechtswid-
rig, können Erkenntnisse daraus u. U. auch vor Ge-
richt nicht verwertet werden. Die Frage ist meist, 
ob der Arbeitgeber noch andere Möglichkeiten 
hatte, Verstöße nachzuweisen.
 » Wie sollten Arbeitgeber vorgehen, um „ge-

richtsfeste“ Beweise zu erhalten?
 « Ohne Kenntnis der aktuellen Rechtsprechung 

ist es kaum noch möglich, hier Fehler zu vermei-
den. Arbeitgeber sind daher gut beraten, vor der 
Durchführung von Kontrollen rechtlichen Rat zu 
suchen. Dies empfiehlt sich umso mehr, weil im 
Extremfall sogar Strafbarkeitsrisiken drohen, und 
gerade in einer konfliktträchtigen Situation der 
betroffene Arbeitnehmer durchaus die Möglichkeit 
nutzen wird, mit einem Strafantrag zu reagieren. 
Das ist für Arbeitgeber, die sich objektiv im Recht 
wähnen und nach der – unzulässigen – Ermittlung 
wissen, dass der Arbeitnehmer sich vertragswidrig 
verhalten hat, meist schwer zu verstehen. chk

Dr. Franziska v. Kummer ist 
Associate bei BEITEN BURK-
HARDT in Berlin und Mitglied 
der Praxisgruppe Arbeitsrecht. 
Ihr Tätigkeitsbereich umfasst 
alle Bereiche des individuellen 
und kollektiven Arbeitsrechts, 
insbesondere betriebsverfas-
sungsrechtliche Fragen, Kündi-
gungsschutzrecht, Compliance 
und Vertragsgestaltung. 
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Beweise gegen Arbeitnehmer – wie 
weit darf der Arbeitgeber gehen?
Misstrauen – berechtigt oder unberechtigt – beschwert so manche  
Arbeitsbeziehung. Besteht der Verdacht, dass ein Mitarbeiter sich nicht  
korrekt verhält, suchen Arbeitgeber gerne nach der Bestätigung dafür. 
Nicht nur um Gewissheit zu erlangen, sondern auch, um im Zweifel das 
Arbeitsverhältnis außerordentlich zu kündigen. Was der Arbeitgeber bei 
der Suche nach Beweisen tun darf, ohne sich selbst ins Unrecht zu setzen, 
erklärt Dr. Franziska von Kummer.

Mitarbeiter unter der Lupe:  Arbeitgeber dürfen bestimmte Grenzen 
nicht überschreiten.

Das Bundesinnenministerium hat am 23. No-
vember einen zweiten Entwurf eines Ge-
setzes zur Umsetzung der Europäischen 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in die 
Verbändeanhörung gegeben. Ein erster Entwurf 
vom September war auf heftige Kritik gestoßen 
und zurückgezogen worden.

Aber auch die neue Version sorgt für Unmut: 
Nach Ansicht der Deutschen Vereinigung für Da-
tenschutz e.V. (DVD) enthält der Entwurf alte und 
teilweise auch neue europarechts- und verfas-

Auch zweiter Regierungsentwurf zum Datenschutzgesetz erntet Kritik 
sungswidrige „inakzeptable“ Regelungen: „Dies 
gilt für die Beschränkung der Kontrollbefugnis der 
Datenschutzaufsichtsbehörden auf technische As-
pekte bei Berufsgeheimnisträgern wie z.B. Ärzten, 
Psychologen und Anwälten. Dringend nötige Re-
gelungen zum Schutz der Berufsgeheimnisse un-
terbleiben dagegen.“ 

Auch Tim Wybitul, Datenschutzexperte bei Hog-
an Lovells in Frankfurt, sieht viele Regelungen aus 
Sicht des Europarechts problematisch. Er bemän-
gelt deutliche Abweichungen von der DSGVO. Die-

se Unsicherheit stelle deutsche Unternehmen vor 
ein Dilemma: „Sie müssen entscheiden, ob sie sich 
bei der Umsetzung an den Vorgaben der DSGVO 
oder an denen des deutschen Referentenentwurfs 
orientieren. Verlassen sie sich auf den aktuellen 
Entwurf, stehen sie vor großen Problemen, wenn 
der Entwurf den deutschen Bundestag nicht pas-
siert oder bereits in der Ressortabstimmung schei-
tert.“ Wybitul empfiehlt, dass Unternehmen sich 
vorerst an der EU-DSGVO orientieren, wenn sie 
ihre Datenschutzstrukturen überarbeiten.  chk

muss das Fernmeldegeheimnis beachten. Auch 
wenn sich ein Anfangsverdacht bzgl. eines Fehl-
verhaltens ergibt, ist genau zu sondieren, unter 
welchen Voraussetzungen mit welchen Mitteln 
Prüfungen eingeleitet werden dürfen. Momentan 
muss man sagen: Wer einigermaßen Rechtssicher-
heit haben möchte, sollte die private Internet- und 
E-Mail-Nutzung gar nicht erst erlauben und von 
vornherein darauf hinweisen, dass stichprobenar-
tige Missbrauchskontrollen erfolgen. Dann muss 
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https://www.datenschutzverein.de/wp-content/uploads/2016/11/161123_BDSG-neu-RefE_-2.-Ressortab-Verbaende-Laender.pdf
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Neue Bücher
Compliance-Manage-
ment im Unternehmen
Neu erschienen im Deutschen 
Fachverlag GmbH, Fachbereich 
Fachmedien Recht und Wirt-
schaft, ist das Buch „Compli-
ance-Management im Un-
ternehmen“. Herausgeber ist 
Martin R. Schulz. Mit seinen 
vielfältigen Perspektiven und 
Handlungsempfehlungen aus 
Wissenschaft und Praxis will 
das Handbuch dazu beitragen, 
Compliance-Management als 
anspruchsvolle Führungsaufga-
be erfolgreich zu bewältigen. 
Das Werk richtet sich an Mit-
glieder von Leitungsorganen in 
allen Unternehmen, Führungs-
kräfte und Compliance-Ver-
antwortliche. Alle Autoren sind 
ausgewiesene Experten aus 
der Wissenschaft, renommierte 
Rechtsanwälte und Unterneh-
mensjuristen sowie Complian-
ce-Officer, die über langjährige 
Kenntnisse und Erfahrungen im 
Umgang mit Compliance-The-
men in Unternehmen verfügen.

870 Seiten, 149 Euro
www.shop.ruw.de

Verhaltensorientierte 
Compliance
Wie sich verhaltensbezogene 
Einflüsse bei der Entwick-
lung und Beurteilung der 
eingesetzten Compliance-In-
strumente besser berücksich-
tigen lassen, stellen Thomas 
Schneider und Carina Geckert 
jetzt erstmals systematisch vor 
in ihrem neuen Buch „Verhal-
tensorientierte Compliance“. 
Dabei gehen die Autoren da-
von aus, dass Compliance als 
unternehmerische Kernfunk-
tion erst dann wirkungsvoll 
wird, wenn sie zu offener 
Kommunikation ermutigt 
und compliance-konforme 
Verhaltensweisen bestärkt, 
statt an erster Stelle mögliche 
Verstöße in den Blick zu 
nehmen. Das Werk erscheint 
im Erich Schmidt Verlag.

211 Seiten, 34,05 Euro

Compliance-Studie belegt Nachholbedarf  
Die branchenübergreifende Studie „CMS Compliance-Barometer“ zeigt, dass deutsche 
Unternehmen beim Thema Compliance professioneller organisiert und personell sowie 
strukturell besser aufgestellt sind als noch im Jahr zuvor. Trotzdem gibt es noch viel Nach-
holbedarf – vor allem was die interne Akzeptanz anbelangt. 

Step-by-step: Das Thema Compliance kommt in deutschen Unternehmen allmählich voran.

Viele Compliance-Beauftragte ha-
ben offenbar vor allem im eige-
nen Unternehmen einen schwe-

ren Stand. So geben 86 Prozent der 
Befragten an, die größte interne Her-
ausforderung sei es, bei Mitarbeitern 
und der Unternehmensleitung ein ech-
tes Bewusstsein und eine Akzeptanz 
für das Thema Compliance zu etablie-
ren. Die Sensibilität des Managements 
für Compliance-Themen wird von den 

befragten Verantwortlichen aktuell 
sogar kritischer betrachtet als noch 
2015: Das attestierte Compliance-Be-
wusstsein beim Management ging von 
88 auf 81 Prozent zurück.

Und das, obwohl immer mehr Un-
ternehmen Abteilungen einrichten, die 
ausschließlich für Compliance zustän-
dig sind. Hatten 2015 nur 28 Prozent 
der befragten Unternehmen eine eigen-
ständige Compliance-Abteilung, waren 

es 2016 bereits 36 Prozent. Doch dass 
Compliance als eine Hauptaufgabe 
gilt, ist nur bei wenigen Unternehmen 
der Fall: In drei von vier Unternehmen 
sind die Compliance-Funktionen bei 
Mitarbeitern aus anderen Unterneh-
mensbereichen angesiedelt – allen 
voran aus der Rechtsabteilung oder 
dem Controlling. Bei zwei Drittel der 
Unternehmen existiert allerdings mitt-
lerweile ein Schulungsprogramm zur 
Vermittlung von Verhaltensanforde-
rungen. Im Vorjahr arbeiteten nur 46 
Prozent der befragten Unternehmen 
mit einem Schulungsprogramm.

Auf Krisenfälle sind Unternehmen 
inzwischen durchweg gut vorbereitet. 
88 Prozent der befragten Unterneh-
men haben mittlerweile klare Zustän-
digkeitsregelungen für die Koordinati-
on und Aufklärung von Verdachtsfällen 
und festgestellten Verstößen. Ablauf-
pläne und Checklisten für Krisenfälle 
sind in 78 Prozent der Unternehmen 
vorhanden, außerdem existieren in 
jedem zweiten befragten Unterneh-
men Leitfäden für den Umgang mit 
Ermittlungsbehörden. Auch der Anteil 
der Unternehmen, die interne Untersu-
chungen durchführen, ist deutlich ge-
stiegen – von 51 Prozent im Jahr 2015 
auf nun 62 Prozent. 

Als größtes Compliance-Risiko 
nannten 28 Prozent der Studienteil-
nehmer den Datenschutz. Kartellrecht-
liche Fragen und Korruption spielen bei 
den mittelständischen Unternehmen 
eher eine untergeordnete Rolle, Groß-
konzerne nehmen Korruptions- und 
Kartellverstöße und die potenziell exis-
tenzbedrohenden Bußgelder dagegen 
sehr ernst. 

68 Prozent der Unternehmen halten 
es für wichtiger als je zuvor, gegenüber 
Geschäftspartnern ein eigenes Comp- 
liance-System nachweisen zu können. 

Für die Studie hat das Marktfor-
schungsinstitut Ipsos Compliance- Ver-
antwortliche aus 176 großen Unter-
nehmen mit mindestens 500 Mitarbei-
tern anonym befragt.

Hier können Sie die Studie down-
loaden. chk

ph
ot

ot
ec

hn
o/

iS
to

ck
/T

hi
nk

st
oc

k

Gemeinsame Lösungen für ver-
gleichbare Herausforderungen – 
unter diesem Leitgedanken ver-

anstaltet die Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften (ZHAW) 
am Freitag, 17. Februar 2017, die 
„DACH-Compliance-Tagung 2017“. 
Compliance-Verbände aus der Schweiz 
(ECS), Deutschland (Netzwerk Compli-
ance) und Österreich (ÖCOV) stellen 
die aktuellen Themen vor. Referenten 
aus Wirtschaft und Wissenschaft grei-
fen unter anderem die Herausforderun-
gen auf, denen sich Compliance-Officer 
durch ständig neue Compliance-The-

men, Zertifizierungsmöglichkeiten, ge-
ringe Budgets und mangelnde betriebs- 
interne Akzeptanz stellen müssen. 

Auch einige Zukunfts-Szenarien und 
Vorschläge zur Nutzung von Synergieef-
fekten werden unter der Fragestellung 
bearbeitet, wie übergreifende Institutio-
nen Unternehmen helfen können.

Zielgruppe der länderübergreifen-
den Tagung sind Professionals aus 
den Bereichen Compliance und Recht, 
Mitglieder der Unternehmensleitung 
sowie Interessenverbände und Handel 
in der Schweiz, Deutschland und Öster-
reich.  chk

Länderübergreifende Compliance- 
Fragen gemeinsam meistern

http://shop.ruw.de/wirtschaftsrecht/compliance-management-unternehmen,978-3-8005-1630-8.html#header
http://www.esv.info/978-3-503-16667-1
https://www.zhaw.ch/de/sml/institute-zentren/zwh/tagungen/dach-compliance-tagung/
https://cms.law/de/DEU/Publication/CMS-Compliance-Barometer-2016


Dr. Markus Dreißigacker ist 
Global CCO bei Jacobs Douwe 
Egberts 

Dr. Markus Dreißigacker (40) ist zum 
Global Chief Compliance Officer & Di-
rector Legal Europe bei Jacobs Dou-
we Egberts (JDE) in Bremen aufgestie-
gen. Erst im November letzten Jahres 
war Dreißigacker als Director Legal & 
Compliance Europe II & Anz zum Kaf-
feespezialisten nach Bremen gewech-
selt und verantwortete seither bei JDE 
die rechtlichen Belange des Konzerns 
in rund 30 europäischen Staaten. 

Dr. Ingo Seidner und Antonios 
Kotsis steigen bei Jones Lang 
Lassale auf

Dr. Ingo Seidner, Head of Legal & Com-
pliance JLL Germany & Switzerland, 
ist zum EMEA Head of Compliance & 
Integrity Management berufen wor-
den. In der neu geschaffenen Position 
koordiniert er seit Oktober bereits be-
stehende Compliance-Standards für 
die ganze Region, entwickelt diese 
fort und setzt sie in Zusammenarbeit 
mit den jeweiligen Ländern um. Neben 
seiner neuen Rolle bleibt Seidner als 

Head of Legal auch für den deutsch-
sprachigen Raum verantwortlich. 
Derweil ist Antonios Kotsis (36) seit  
1. November 2016 neuer Team Leader 
Legal Germany bei JLL. Sein Team be-
treut bundesweit neun Niederlassun-
gen und drei Repräsentanzen. Kotsis ist 
seit März 2012 in der Rechtsabteilung 
des Beratungsunternehmens. 
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Personalwechsel

Sören Bauermann mit globaler 
Compliance-Verantwortung bei 
BASF Coatings 

Sören Bauermann 
hat zum 1. No-
vember 2016 die 
globale Verantwor-
tung für die Berei-
che Personalwesen 
und Compliance 

im Unternehmensbereich Coatings der 
BASF übernommen. Der Aufsichtsrat 
der BASF Coatings GmbH hatte Bau-
ermann zum Geschäftsführer und Ar-
beitsdirektor der BASF Coatings GmbH 
bestellt. Er folgt in beiden Funktionen 
auf Thomas Hartmann, der als Chief 
Compliance Officer eine neue Position 
in der BASF-Gruppe übernehmen wird.

Dr. Jan Heinemann und Dr. Lars 
Benecke in neuen Positionen bei 
Bayer Crop Science

Dr. Jan Heinemann (43) übernimmt die 
Leitung des Bereichs Recht, Patente 
und Compliance in den USA. Sein Vor-
gänger Dr. Lars Benecke (54) ist bereits 
im Oktober nach Deutschland zurück-
gekehrt und wurde zum Head of Law, 
Patents & Compliance von Bayer Crop 
Science ernannt. 

Leserbrief
Weihnachstfeier ohne 
Geschmäckle 

Zum Beitrag in der Novem-
ber-Ausgabe „Weihnachstfeier 
ohne Geschmäckle“ in dem 
es heißt, 
Generell kann ein Un-
ternehmer Kunden und 
Geschäftspartnern Ge-
schenke anbieten, solange 
sie betrieblich veranlasst 
sind und unter der gesetz-
lichen Nettowert Grenze 
liegen. Größte Vorsicht ist 
bei Einladungen zu Veran-
staltungen ohne dienst-
lichen oder fachlichen 
Bezug geboten. Diese sind 
unzulässig.,
hat uns folgende Leserzuschrift 
von Jens Lechleitner, Rechtsan-
walt, Chief Compliance Officer 
(ext.), erreicht:
„Diese Aussage stimmt hinten 
und vorne nicht. Im ersten 
Satz werden die steuerliche 
Absetzbarkeit und Korrupti-
onsstrafrecht vermengt. Falls 
mit „gesetzlichem Nettowert“ 
§ 5 Nr. 1 S. 2 EStG gemeint 
sein sollte, können  35�EUR 
für Amtsträger als Geschäfts-
partner bereits zu hoch und 
nicht mehr sozialadäquat sein. 
Umgekehrt gilt der zweite 
Satz nur für Einladungen an 
Amtsträger, nicht aber für pri-
vate Geschäftspartner. Weder 
nach UK Bribery Act noch nach 
§ 299 StGB sollen Einladungen 
an Geschäftspartner etwa zu 
Sportereignissen pauschal 
unzulässig sein – sonst dürften 
Sportvereine überhaupt keine 
VIP-Logen mehr anbieten und 
die Olympischen Spiele in 
London 2012 hätten in halb-
leeren Stadien stattgefunden.  
Zumindest hätte eine solch 
pauschale Aussage in einem 
Magazin, das sich an Compli-
ance-Verantwortliche richtet, 
einer Auseinandersetzung 
und Begründung anhand der 
jeweiligen Norm bedurft. Wie 
die Autorin zu ihrer Ansicht 
gelangt, bleibt unerfindlich.“
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Brigitte Zypries neue Compliance-Beauftragte des DLV 

Brigitte Zypries (63) wird neue 
Compliance-Beauftragte für 
Ethik-Fragen des Deutschen 

Leichtathletik-Verbandes (DLV). Zypries 
war von 2002 bis 2009 Bundesjustiz-
ministerin. Derzeit ist sie Parlamentari-
sche Staatssekretärin beim Bundesmi-
nister für Wirtschaft und Energie. Die 
Bundestagsabgeordnete ist „künftig 
Ansprechpartnerin für alle Fragen, die 
sich am Ethik-Kodex des Leichtathle-
tik-Weltverbandes IAAF orientieren“, 
teilte der Verband mit. Derweil hat der 
IAAF in der Vergangenheit selbst Pro-
bleme gehabt, seinen Ethik-Kodex zu 
befolgen. Anfang Dezember beschloss 

der Weltverband daher eine Reform 
mit Maßnahmen gegen Korruption 
und Doping. Der aktuelle Verbandsprä-
sident Sebastian Coe hatte das Re-
formpaket auf den Weg gebracht. Der 
Präsident selbst und das IAAF-Council 
werden dadurch in ihrer bisherigen 
Macht beschränkt. Außerdem soll eine 
neu zu gründende Integritätskommis-
sion verbandsunabhängig für die The-
men Doping, Manipulation, Korruption 
sowie Interessenkonflikte zuständig 
sein. Alle Council-Mitglieder müssen 
einen Integritätscheck überstehen. Der 
DLV hat die Reformen positiv aufge-
nommen.




